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Umlage von Kosten für Rauchwarnmelder 
Der Einbau von Rauchwarnmeldern ist eine Modernisierungsmaßnahme im Sinne des § 559 des 
BGB bei gesetzlich vorgeschriebener Einbaupflicht. Die Maßnahme dient der Verbesserung der 
Mietsache und ist von den Mietern zu dulden (§ 554 Abs. 2 Satz 1 BGB). Diese Duldungspflicht 
gilt auch dann, wenn der Mieter selbst schon Rauchwarnmelder angebracht hat.  

 Wer trägt die Kosten? 

Haben sich Vermieter dazu entschlossen, Rauchwarnmelder installieren 
zu lassen, stellt sich die Frage, wer die Kosten dafür zu tragen hat. Je 
nachdem, ob Rauchwarnmelder gekauft oder gemietet werden gelten 
unterschiedliche Regelungen. Auch für die jährliche Überprüfung der 
Rauchwarnmelder gibt es Vorgaben für die Umlagefähigkeit der Kosten. 
Auf keinen Fall aber erfolgt eine Umlage der Kosten im Rahmen der 
Heizkostenabrechnung. Nachfolgend haben wir Ihnen die verschiedenen 
Möglichkeiten zusammengestellt: 

Kauf von Rauchwarnmeldern 

Die Pflicht zur Ausstattung mit Rauchwarnmeldern liegt beim Eigentümer bzw. seinem beauftragten 
Hausverwalter. Die Kosten für die Anschaffung und Installation von Rauchwarnmeldern berechtigen den 
Vermieter zu einer Mieterhöhung um 11% der Anschaffungskosten auf die jährliche Nettokaltmiete. Es 
handelt sich dabei um eine Mieterhöhung und nicht wie fälschlicherweise oft vermutet, um eine Umlage 
im Rahmen der Betriebskostenabrechnung. In der Praxis wird dies jedoch selten angewandt, in der 
Regel trägt der Eigentümer die Kosten für die Ausstattung und Installation selbst. 

Miete von Rauchwarnmeldern 

Alternativ zum Kauf können Rauchwarnmelder auch komfortabel und mit überschaubaren Kosten 
angemietet werden. Ob die Mietgebühren jedoch auf die Wohnungsmieter umlagefähig sind, war in der 
Vergangenheit nicht klar geregelt. 

Im Mai 2022 hat der Bundesgerichtshof höchstrichterlich entschieden: Mietkosten für 
Rauchwarnmelder sind nicht als Betriebskosten auf Mieter umlagefähig (BGH, Urteil v. 11.5.2022, VIII 
ZR 379/20). 

Jährlicher RauchwarnmelderService 

Neben der Pflicht zur Installation von Rauchwarnmeldern müssen die Geräte gemäß DN 14676 einmal 
jährlich auf Ihre Funktion überprüft werden. Dies geschieht im Rahmen des Hecon 
RauchwarnmelderService, den wir idealerweise mit der jährlichen Ablesung der Messgeräte 
durchführen. Die Kosten für diesen RauchwarnmelderService sind Betriebskosten im Sinne des § 2 Nr. 
17 der Betriebskostenverordnung und damit grundsätzlich umlagefähig. Dies gilt selbst, wenn die 
Wartungskosten nicht ausdrücklich im Mietvertrag genannt sind, da die Kosten aufgrund 
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duldungspflichtiger Modernisierungsmaßnahmen entstanden sind. Die Umlage erfolgt in der Regel nach 
der Wohnfläche der einzelnen Nutzer. 

 

 


